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Richtlinien / Besuche UG SION / Version vom 11.02.2026 

Vorgehen, Anweisungen und Informationen für den Besuch einer Person, die im Gefängnis Sion 

inhaftiert ist: 

 

Besuchszeiten 

  

  

Einzelne Parloirs Familienparloirs 

Männer Frauen Männer Frauen 

Montag 14h00 bis 15h00 15h20 bis 16h20 14h00 bis 15h00 15h20 bis 16h20 

Dienstag 14h00 bis 15h00 15h20 bis 16h20 14h00 bis 15h00 15h20 bis 16h20 

Mittwoch 14h00 bis 15h00 15h20 bis 16h20 14h00 bis 15h00 15h20 bis 16h20 

Donnerstag 14h00 bis 15h00 15h20 bis 16h20 14h00 bis 15h00 15h20 bis 16h20 

Freitag 15h15 bis 16h15 Kein Besuch 15h15 bis 16h15 Kein Besuch 

Samstag 14h15 bis 15h15 15h40 bis 16h40 Kein Besuch Kein Besuch 

Sonntag 14h15 bis 15h15 15h40 bis 16h40 Kein Besuch Kein Besuch 

 

1. Beantragen Sie bei dem zuständigen Staatsanwalt eine Besuchserlaubnis. Bei Frauen im 

Strafvollzug muss der Besuchsantrag von der inhaftierten Person mit dem offiziellen Formular 

der Einrichtung gestellt werden. 

 

2. Nachdem Sie diese Genehmigung erhalten haben, rufen Sie das Gefängnis Sitten unter der 

Nummer 027 606 51 50 an. 

 

3. Um einen Termin zu vereinbaren, bitten wir Sie, die oben genannte Nummer von Montag bis 

Freitag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr zu kontaktieren. 

 

Bemerkung : Die Besuchstage und -zeiten hängen von der Abteilung ab, in der sich die inhaftierte 

Person befindet. Beim Betreten der Einrichtung ist unbedingt ein Ausweisdokument (gültiger 

Personalausweis, Reisepass oder gültige und lesbare Aufenthaltsgenehmigung) mitzuführen. 
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Während des Besuchs werden Sie zum verglasten Besucherraum begleitet (für Berufstätige gibt es 

einen Raum für freie Besuche). 

Wir zählen auf ein respektvolles Verhalten, ohne das wir uns das Recht vorbehalten, einzugreifen 

und sogar einen oder mehrere Besuche zu verbieten. 

Liste der bei Besuchen erlaubten Gegenstände und Produkte 

Allgemeines : 

- Das Essen muss identifizierbar und luftdicht verpackt sein (Vakuumverpackungen, 

Plastikverpackungen aus dem einheimischen Handel). 

- Das Gewicht eines jeden Pakets darf 4 kg nicht überschreiten. 

In einem Paket angenommene Waren : 

- Zeitschriften, Bücher und Briefe (ausser solche mit pornografischem, rassistischem, Gewalt 

befürwortendem, extremistischem, sektiererischem oder propagandistischem Inhalt). 

- Fotos, die den Häftling nicht abbilden. 

- Geld, das auf das Konto des Häftlings überwiesen wird. 

- Zigaretten und Tabakwaren. 

- Blocks, Briefumschläge, Briefmarken. 

- Die folgenden Obstsorten: Äpfel, Birnen, Bananen, Mandarinen, Kiwis, Orangen, Aprikosen. 

- Salami, Salami, Schinken, Trockenfleisch und Wurstwaren, aufgeschnitten und 

vakuumverpackt. Höchstens 400 g pro Paket. 

- Käse unter Luftabschluss. Höchstens 400 g pro Paket. 

- Nur Schokoladentafeln und alkoholfrei. 

- Die folgenden Spielkonsolen:PS1 de Playstation 1995-2000 

• Psone von Playstation 2000-2005 

• PS2 von Playstation 2005-2006 

• Super Nintendo von Nintendo 1989-1995 

• Gameboyline von Nintendo 1989-1995 

• Nintendo 64 von Nintendo 1995-2001 

• Game Cube von Nintendo 2001-2004 

• X-Box 1 von Microsoft 2001-2002 

 

Information : In unserer Einrichtung gibt es einen Laden, in dem die Insassen zweimal pro Woche 

einkaufen können. Dieser Laden bietet eine grosse Auswahl an Artikeln, darunter Toilettenartikel, 

Tabak, Schokolade, Kekse oder Schreibwaren etc. Im Gegensatz zu den Paketen wird die Ware in 

unserer Kantine nicht geöffnet oder durchsucht. 

 

Die Direktion der Untersuchungshaftanstalten 


